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RS OGH 1992/2/26 9ObA30/92
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.02.1992

Norm

AngG §26 Z2 III2a

GewO 1859 §82a litd

Rechtssatz

Entsteht der Entgeltanspruch des berechtigt Entlassenen erst rückwirkend durch die einvernehmliche Rücknahme der

Entlassungserklärung, kann bei Vorliegen von vorläu5gen Abrechnungsdi6erenzen insgesamt noch nicht von einem

ungebührlichen Vorenthalten des Entgelts gesprochen werden.

Entscheidungstexte

9 ObA 30/92

Entscheidungstext OGH 26.02.1992 9 ObA 30/92

Veröff: Arb 11014 = SZ 65/30

Schlagworte

SW: Angestellte, Schmälerung, Lohn, Gehalt, wichtiger Grund, vorzeitiger Austritt, Auflösung, Ende Beendigung,

Dienstverhältnis, Arbeitsverhältnis, Hilfsarbeiter, Arbeiter
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